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Betrieblicher Umweltschutz zwischen Öko-Management und 
Mitbestimmung -  Einbindungsstrategie oder Eigeninitiative?
Die Gewerkschaften können ihren Anspruch auf Mitbestimmung in der Umweltpolitik nur begründen, wenn 
sie ihre Zuständigkeit und Kompetenz durch eigenständiges Handeln unter Beweis stellen. Die Umweltge
setzgebung und das Betriebsverfassungsgesetz sichern bisher keine eindeutigen Mitbestimmungsrechte, 
und Oko-Management-Konzepte laufen in der Regel auf Einbindung der Betriebsräte und Konfliktabbau 
hinaus. Diese Thesen vertrat Dr Eckart Hildebrandt vom Wissenschaftszentrum Berlin auf einer Tagung 
der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema „Betrieblicher Umweltschutz und Mitbestimmung“ am 5. Dezember 
1991 in Bad Homburg. Wir veröffentlichen das Referat in einer leicht gekürzten Fassung.

Betrachtet man die Stadien der Umweltpolitik in der 
Bundesrepublik Deutschland, so steht nach der Pha
se der allgemeinen Anerkennung der Umweltproble
me und der Phase der Klärung von generellen Zu
ständigkeiten für die Lösung der Probleme nun
mehr die Frage an, wie unternehmensverursachte 
Umweitprobleme in der Regel zu bearbeiten sind: 
Wer wird initiativ? Wer definiert das genaue Pro
blem, das zu lösen ist? Wer bestimmt den Lösungs
weg? Wer trägt die Kosten der Lösung? All diese 

jgen werden zur Zeit in einem gesellschaftlichen 
Suchprozeß behandelt, und dabei gibt es keine vor
gegebenen Regeln, die einfach auf das Umweltpro
blem zu übertragen wären.

Auch die Mitbestimmung, also die Frage nach 
der Zuständigkeit und den Rechten der Arbeitneh
mer und ihrer Vertretungen, spielt dabei eine Rolle. 
Alle Interessengruppen bzw. für die Umwelt in ir
gendeiner Form verantwortlichen Gruppen, Organi
sationen oder Institutionen versuchen einerseits, 
sich vor zusätzlichen Ansprüchen zu schützen, an
dererseits ihre Interessen in diesem neuen Arbeits
feld zu definieren und abzusichern. So auch die Ge
werkschaften.

Wenn wir den Zugang der Gewerkschaften zum 
Umweltproblem betrachten und die derzeitigen 
Grundlagen der Verknüpfung von Umweltschutz und 
Mitbestimmung überprüfen, stoßen wir auf drei Va- 

,nten:
•  die Zuständigkeit qua Gesetzgebung,
•  die (freiwillige) Einbeziehung durch die Unterneh
men bzw. Unternehmensverbände und
•  die Erklärung einer Eigenzuständigkeit durch Pro
gramm und betriebliche Aktion.

Große rechtliche Defizite
Betrieblicher Umweltschutz ist an der Schnittstelle 
von zwei völlig getrennten Rechtssystemen angesie
delt: der Umweltgesetzgebung und dem Betriebs
verfassungsrecht. Die Umweltgesetzgebung setzt 
auf die Verantwortlichkeit der Unternehmensleitun
gen, die durch auf einzelne Medien spezialisierte Be
auftragte im Betrieb, die sogenannten Umweltbeauf
tragten, unterstützt und durch externe Behörden 
kontrolliert werden. Die Institutionen der industriel
len Beziehungen, insbesondere die Betriebsräte, 
sind in der Umweltgesetzgebung grundsätzlich 
nicht vorgesehen. Umgekehrt ist in den Regelungs

grundlagen der industriellen Beziehungen Umwelt
schutz in einem weiteren Sinn ebenfalls nicht vorge
sehen. Weder das Betriebsverfassungsgesetz noch 
die Mitbestimmungsgesetze noch die geltenden Ta
rifverträge enthalten ausdrückliche Aussagen zur 
Umweltpolitik.

Die zweite Möglichkeit einer Form der Mitbe
stimmung wäre die Einbeziehung bzw. Aufgabenzu
schreibung durch die Unternehmer bzw. Unterneh
merverbände. Die gegenwärtige Situation ist da
durch geprägt, daß die überwiegende Mehrzahl der 
Unternehmer und ihrer Verbände eine weitergehen
de Zuständigkeit für Umweltfragen, die über die un
mittelbare Betriebstätigkeit hinausgeht, immer noch 
ablehnt und in dem verbleibenden Feld eine Zustän
digkeit von Betriebsräten bestreitet.

Als Folge der Umweltdebatte sind auch unter 
Unternehmensstrategen Positionen in den Vorder
grund gerückt, die sich zu einer gesellschaftlichen 
Verantwortung bekennen und unter dem Motto „Um- 
weltmanagemenf aktive Umweltpolitik betreiben 
wollen. Bei nähererrvHinsehen verfolgen auch die 
Unternehmen in diesem kleinen „Vorreiter“-Sektor 
Strategien, die zumindest indirekt auf die Ausschlie
ßung von Betriebsräten und Gewerkschaften hinaus
laufen.

Die fallweise Einbeziehung von Beschäftigten 
bedeutet in keiner Weise eine Öffnung gegenüber 
der institutionalisierten Interessenvertretung oder 
sogar den Gewerkschaften. Die Beteiligung hat 
nach Auffassung der Geschäftsleitungen nichts mit 
unterschiedlichen Interessen und entsprechenden 
Aushandlungsprozessen zu tun. Sie ziehen eine ein
deutige Grenze zwischen innen und außen, zwi
schen der Arbeits- und der Lebenswelt der Beschäf
tigten, zwischen innerbetrieblichen Vereinbarungen 
und öffentlichen Verpflichtungen, zwischen der Ein
beziehung der Beschäftigten und offiziellen Gewerk
schaftsverhandlungen im öffentlichen Raum. Wenn 
Externe in Umweltfragen herangezogen werden, 
dann sind es wissenschaftliche Experten und zuwei
len Organisationen der Umweltbewegung.

Ziel: Einbindung der Betriebsräte
Eine zweite Grenzziehung wird zwischen freiwilliger, 
thematisch begrenzter und befristeter Einbeziehung 
von Beschäftigten bzw. Betriebsräten einerseits 
und verbindlichen Abkommen andererseits vorge-



nommen. Diese Einbeziehung beispielsweise in Pla
nungsteams oder Umweltausschüsse geht über be
stehende gesetzliche Verpflichtungen hinaus und 
soll auch nicht deren Verbindlichkeitsgrad erhalten. 
Sie verbleibt auf der Ebene von Zugeständnissen in 
Einzelfällen und einer Praxis, die keine Ansprüche 
begründen darf.

Für die Unternehmensleitungen stehen dabei 
Konfliktmanagement und interessenpolitische Einbin
dung im Vordergrund. Das „Manager-Magazin-Spe- 
zial“ (Heft 2/1991, Seite 79) benennt das Ziel im 
Klartext: „Vorstandssache ist auch der zweite Kno
tenpunkt: die Einbindung des Betriebsrates. Dies er
öffnet die Chance zum Abbau hergebrachten Fron
tendenkens und für neue Koalitionen. Häufig näm
lich bündeln Betriebsräte enormes Wissen über 
Umweltschwachstellen im Betrieb. Wer dieses 
Know-how nutzt, gewinnt Verbündete und Multiplika
toren.“

Diese Strategien begründen für die betriebli
chen Interessenvertretungen eine ungünstige Aus
gangskonstellation: Wenn die Unternehmensleitun
gen von sich aus umweltaktiv sind, werden die Be
triebsräte von einer zusätzlichen Aufgabe entlastet. 
Sie können sich beteiligen, wenn sie sich kompe
tent machen und die Spielregeln des Öko-Manage
ments akzeptieren. Sie können es aber auch las
sen. Damit kommen sie entweder in eine Position 
der Gefolgschaft oder in eine Position der Passivi
tät. Wenn sie fehlendes Umweltmanagement anpran
gern oder sich mit alternativen oder weitergehen
den Vorschlägen gegen das Öko-Management stel
len, fehlen ihnen die Handlungslegitimation und in 
der Regel auch der Rückhalt in der Belegschaft, 
das heißt, sie haben keine Durchsetzungskraft.

Selbst aktiv und kompetent werden
Die dritte Möglichkeit für die Gewerkschaften, einen 
Anspruch auf Mitbestimmung in der Umweltpolitik 
zu begründen, ist die Selbstzuschreibung, die Erklä
rung und der Nachweis von Zuständigkeit und Kom
petenz durch eigenständiges Handeln. Dieser Nach
weis ist notwendig, da sich eine solche keineswegs 
umstandslos aus dem bisherigen gewerkschaftli
chen Selbstverständnis und ihrer Praxis ergibt. Um
weltschutz gehört nicht zu den „Kernthemen“ der 
Arbeitnehmer-Interessenvertretung wie Beschäfti- 
gungs- und Einkommenssicherung, Gesundheits
schutz und Qualifizierung.

Die bisherigen gewerkschaftlichen Erfolge auf 
diesen Feldern beruhen im Gegenteil auf einem 
Wohlstands- und Wachstumsmodell, auf einem Pro- 
duktivitäts-Sozial-Pakt mit den Unternehmen auf Ko
sten der Natur.

Die bundesdeutschen Gewerkschaften haben 
sich seit der Weimarer Republik zunehmend aus Tä
tigkeitsfeldern zurückgezogen, die sich über die 
Produktion hinausgehend mit der Lebenswelt be
schäftigt haben (Genossenschaftswesen, Verbrau

cherbewegung, soziale Bewegungen). Von daher 
könnten sich die Gewerkschaften als nicht zustän
dig erklären und auf die Verantwortung von Staat 
und Unternehmen verweisen.

Die Gewerkschaften müßten ihre Erfolgsgrundla
ge (Leitbilder des Wachstums, des Strukturwan
dels, der Lebensqualität) im Licht der ökologischen 
Probleme neu überdenken und ihre Zuständigkeiten 
teilweise neu bestimmen. Dabei treten notwendiger
weise erhebliche Spannungen auf, die zu Unüber
sichtlichkeit und Widersprüchen des gewerkschaftli
chen Engagements führen:
•  Umweltschutz wird notwendigerweise auf den 
verschiedenen Aktivitätsebenen auf unterschiedli
che Bereiche und Themen bezogen: auf der DGB- 
Ebene auf die großen Entwicklungstrends der Um
weltproblematik und die staatliche Umweltpolitik; in 
den Branchengewerkschaften auf die stofflichen 
Grundlagen und die Produktstrategie im entspre
chenden Wirtschaftsbereich (zum Beispiel Auto -  
Umwelt -  Verkehr seitens der IG Metall); bei den Be
triebsräten auf Arbeits- und Gesundheitsschutz (Be
triebsökologie oder Arbeitsumweltschutz). Obwohl 
die Umweltprobleme durch diese Ebenen hindurch
gehen, wird versucht, entsprechende Zuständigkei
ten abzugrenzen.
•  Da die Einzelgewerkschaften an die stofflichen 
Grundlagen ihrer Branchen gebunden sind, werden 
notwendigerweise Unterschiede in den Ansatzpunk
ten ökologischer Politik auftreten, die durchaus in 
Konkurrenz zueinander stehen können (beispielswei
se beim Verkehrskonzept zwischen den verschiede
nen Verkehrsträgern und den jeweils zuständigen 
Gewerkschaften).
•  Die Eingrenzung der gewerkschaftlichen Politik 
auf Fragen der Arbeitsbedingungen und des Arbeits
verhältnisses kann von den Mitgliedern nur bedingt 
mitvollzogen werden. Beschäftigte sind nicht nur 
Produzenten mit ihren Grundinteressen an Arbeits
plätzen, Einkommen, Arbeits- und Gesundheits
schutz, sondern auch Konsumenten und Betroffene 
des Wirtschaftssystems. Sie machen zunehmend 
die Erfahrung, daß ihre Interessen in den verschie
denen Rollen unterschiedlich sind, sich teilweise 
ausschließen. Am Beispiel des Autos: als Produzen
ten möglichst viele Autos zu produzieren, als Konsu
menten komfortable Autos ohne Einschränkung zu 
nutzen, als Betroffene in einem möglichst autofrei
en Bezirk zu leben. In dieser „Rollenschizophrenie" 
ist die Gewerkschaft als Interessenvertretungsorga
nisation für den Bereich Produktion zuständig und 
kompetent, für die Bedrohung der Lebensqualität -  
wie viele Umfragen zeigen -  aber insbesondere die 
Umweltbewegung (Greenpeace, BUND usw.). Um
weltaktive Beschäftigte engagieren sich bisher über
wiegend in ihrer Freizeit in Umweltinitiativen, aber 
nicht im Betrieb und im Betriebsrat.

Der Klärungsprozeß über die Breite und Tiefe 
der gewerkschaftlichen Zuständigkeit in ökologi



sehen Fragen verläuft einmal über die programmati
sche Diskussion. Entscheidend dürfte allerdings die 
Besetzung dieses Feldes durch praktische Initiati
ven von unten sein. Es gibt inzwischen vielfältige 
Formen engagierter Beteiligung von Beschäftigten, 
Betriebsräten und Vertrauensleuten an Umwelt
schutzaktivitäten, die die Sichtweise von gewerk
schaftlicher Zuständigkeit zu verändern beginr jn.
Es gibt einen ganzen „Flickenteppich“ von Aktivitä
ten, der langsam zu systematischer Kompetenz zu
sammenwachsen und die Fundierung für eine Mitbe
stimmungsforderung hergeben könnte. Hier liegt

eine aktuelle Aufgabe: eine Bestandsaufnahme des 
praktischen Umwelthandelns vor Ort vorzunehmen, 
diese Initiativen als Anspruch auf Mitverantwortung 
ernst zu nehmen und davon ausgehend zu begin
nen, die Zuständigkeit der Gewerkschaften in der 
Umweltpolitik zu präzisieren. Denn -  darüber dürfen 
wir uns nicht hinwegtäuschen -  bisher ist es den Ge
werkschaften nicht gelungen, als wichtiger umweltpoli
tischer Akteur von der Gesellschaft anerkannt zu wer
den, und es ist den Gewerkschaften auch noch nicht 
gelungen, diesen eigenen Anspruch präzise zu formu
lieren und mit anderen Akteuren abzustimmen.


